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Einführung

„Liberty dies by inches“ – „Die Freiheit stirbt zentimeterweise“ soll Thomas 
Jefferson, einer der amerikanischen Gründerväter, gesagt haben.1 Fallen Begriffe 
wie „Rechtsstaatlichkeit“ oder „Grundrechteschutz“, assoziieren wir instinktiv 
Themen wie Pressefreiheit, Vorratsdatenspeicherung oder das Verbot der Anwen
dung von Foltermethoden bei der Vernehmung eines Beschuldigten. Jefferson 
erkannte jedoch bereits im 18.  Jahrhundert, dass es nicht nur bei staatstragenden 
Fragestellungen gilt, die verfassungsrechtlichen Grundsätze von Rechtsstaatlich
keit und Grundrechteschutz hochzuhalten. Die Beschneidung von Grund und 
Freiheitsrechten kann sich in einem graduellen Prozess vollziehen. Auch die we
niger prominenten staatlichen Verfahrenshandlungen erfordern daher ein unab
hängiges Korrektiv durch beständige Kontrolle von außen. Dies gilt in besonde
rem Maße für das Strafverfahren, dessen Akteure intensiv in die Freiheitsrechte 
des betroffenen Bürgers eingreifen können. 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Frage, unter welchen Vorausset
zungen die Strafverfolgungsbehörden befugt sind, Einsicht in die von den Insol
venzgerichten für die Zwecke des Insolvenzverfahrens zusammengetragenen 
Informationen zu nehmen und diese zur Grundlage ihrer Ermittlungsarbeit zu 
machen. Spiegelbildlich behandelt diese Arbeit die Fragestellung, wann Insol
venzgerichte ihre Erkenntnisse an die Staatsanwaltschaften weitergeben dürfen 
oder gar müssen. 

Insolvenzdelikte fallen in das klassische Feld der sog. „Holkriminalität“.2 Die 
Mehrzahl der Ermittlungsverfahren wegen Insolvenzdelikten kommt demnach 
nicht aufgrund von Strafanzeigen, sondern von Amts wegen in Gang.3 Die Staats
anwaltschaften werden aufgrund der Anordnung über Mitteilungen in Zivil
sachen4 (sog. MiZiMitteilungen) der Insolvenzgerichte über eingetretene Insol
venzfälle informiert. Bei einem Großteil der Staatsanwaltschaften hat sich die 
Praxis herausgebildet, auf sämtliche der eingegangenen MiZiMitteilungen mit 
der Anforderung und Auswertung der zugrundeliegenden Insolvenzakten zu re

1 Zitiert nach Bull Informationelle Selbstbestimmung, 7.
2 Diversy ZInsO 2005, 180, 180.
3 Diversy ZInsO 2005, 180, 180.
4 Neufassung vom 1.6.1998 zuletzt in der Fassung vom 23.11.2018 (BAnz AT 24.12.2018 B2).
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agieren. Die darin enthaltenen Informationen sind aufgrund der im Insolvenz
verfahren geltenden Verpflichtung des Insolvenzschuldners zur umfassenden 
Aufdeckung seiner Vermögensverhältnisse besonders sensibel. Denn diese um
fasst auch solche Tatsachen, die geeignet sind, eine strafrechtliche Ahndung nach 
sich zu ziehen. Die Auskunfts und Mitwirkungspflicht im Insolvenzverfahren 
steht somit im direkten Spannungsverhältnis zum nemo-tenetur-Grundsatz des 
Strafverfahrens. Aus diesem Grund ist ein extensiv praktizierter Zugriff auf die 
Verfahrensakten des Insolvenzverfahrens rechtsstaatlich bedenklich. Es ist daher 
zwingend erforderlich, die Zugriffsmöglichkeit der Staatsanwaltschaften auf die 
Angaben des Schuldners im Insolvenzverfahren an eindeutige Voraussetzungen 
zu knüpfen.

Dabei wird die Notwendigkeit einer informationellen Zusammenarbeit zwi
schen Strafverfolgungsbehörden und Insolvenzgerichten in dieser Arbeit nicht 
angezweifelt. Nur durch behördliche Interaktion kann dem vom BVerfG aus dem 
Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Gebot der wirksamen Durchsetzung des staat
lichen Strafverfolgungsanspruchs zur Geltung verholfen werden.5 Es wird nicht 
verkannt, dass eine effektive Verfolgung des straffällig gewordenen Täters mög
lich sein muss und schon unter generalpräventiven Gesichtspunkten erforderlich 
ist. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass die Strafverfolgung beschrän
kende Vorschriften, wie sie etwa die Regelungen der Strafprozessordnung dar
stellen, nicht dazu dienen, den Täter, sondern in erster Linie die Freiheit aller 
Bürger zu schützen, die nicht gegen das Strafgesetz verstoßen haben.6 Vor die
sem Hintergrund kann die Strafprozessordnung, die das Kernstück dieser Frei
heitssicherung bildet, auch als „Ausführungsgesetz unserer Verfassung“ bezeich
net werden.7 Spätestens seit dem Volkszählungsurteil des BVerfG8 aus dem Jahre 
1985 steht fest, dass die zweckentfremdende Weitergabe personenbezogener 
Daten zwischen verschiedenen öffentlichen Stellen in das Grundrecht auf infor
mationelle Selbstbestimmung i. S. v. Art.  2 Abs.  1 i. V. m. Art.  1 Abs.  1 GG ein
greift. Dieses Grundrecht zu wahren gilt es auch für Strafverfolgungsbehörden 
im Rahmen ihrer Ermittlungstätigkeit sowie für Insolvenzgerichte bei der Frage, 
ob von ihnen erhobene Erkenntnisse zum Schuldner weitergegeben werden dür
fen. Erkennt der Gesetzgeber einerseits durch das in der Insolvenzordnung nie
dergelegte Verfahren an, dass wirtschaftliches Scheitern zulässiger Bestandteil 
der geltenden Marktwirtschaft ist und akzeptiert dieses als natürlichen Effekt von 
Wettbewerb und unternehmerischem Risiko, dürfen Staatsanwaltschaften ihre 
bestehenden gesetzlichen Befugnisse nicht derart weit interpretieren, dass durch 

5 BVerfGE 33, 367, 383; 53, 152, 160; 77, 65, 76.
6 Geerds SchlHA 1964, 57, 57.
7 Eb. Schmidt Lehrkommentar StPO Teil  I, 190 Nr.  333. 
8 BVerfGE 65, 1.
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eine nahezu vollständige Überprüfung sämtlicher Insolvenzfälle faktisch jeder 
Bürger, der in eine wirtschaftliche Krise gerät, unter Generalverdacht gestellt 
wird. Dass eine differenzierte Handhabung möglich ist, zeigt das Beispiel der
jenigen Staatsanwaltschaften, die sich darauf beschränken, nur dann weitere 
 Aktivitäten zu entfalten, wenn sich aus dem Inhalt der Mitteilung selbst ein An
fangsverdacht ergibt.9 

Obwohl das Thema Datenschutz insbesondere im vorangegangen Jahr 2018 
durch das Inkrafttreten neuer, weitreichender Regelungen10 abermals in den Fo
kus der öffentlichen Diskussion geraten ist, wurden hieraus bislang keine Konse
quenzen für die vorliegende Problematik gezogen. Behördliche Zurückhaltung 
im Zusammenhang mit der Weitergabe personenbezogener Daten steht bis dato 
nicht auf der Agenda der Datenschutzdebatte. 

Gesetzliche Regelungen zur zwischenbehördlichen Datenübermittlung finden 
sich zum einen im Zweiten Abschnitt des EGGVG, in der Strafprozessordnung 
und in den verschiedenen Datenschutzgesetzen, zum anderen aber auch verein
zelt in der Zivilprozessordnung sowie dem Gerichtsverfassungsgesetz. Inwiefern 
bzw. unter welchen Voraussetzungen die darin enthaltenen Übermittlungspflich
ten bzw. Übermittlungsbefugnisse für die vorliegende Fragestellung fruchtbar 
gemacht werden können, bildet einen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Eine 
eingehende Untersuchung der staatsanwaltschaftlichen und insolvenzgerichtli
chen Befugnisse aufgrund der bestehenden gesetzlichen Übermittlungsvorschrif
ten existiert im wissenschaftlichen Schrifttum bislang nicht. Die Einsichtnahme 
der Strafverfolgungsbehörden in die Insolvenzakten wird bisher hauptsächlich 
im Kontext von Vorermittlungen diskutiert oder wird ohne nähere Ausführungen 
unter die Ermittlungsgeneralklausel subsumiert. Die Frage nach der Erforder
lichkeit einer gesetzlichen Grundlage für die Informationsübermittlung seitens 
der Insolvenzgerichte, die sich aufgrund der Grundsätze des Doppeltürmodells 
des BVerfG11 stellt, wurde in der Literatur bislang noch gar nicht aufgeworfen.

9 Bittmann/Bittmann Insolvenzstrafrecht §  1 Rn  13.
10 Im Mai 2018 traten die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten
schutzGrundverordnung), ABl. Nr. L 119/1, ber. ABl. Nr. L 314/72 und ABl. 2018 Nr. L 127/2 
sowie die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol
gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Auf
hebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (DSRLJI), ABl. Nr. L 119/89, ber. ABl. 
2018 Nr. L 127/9 in Kraft.

11 BVerfGE 130, 151, 184.
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Ziel dieser Arbeit ist es, das bestehende Spannungsfeld zwischen dem Bedürf
nis nach effektiver Strafverfolgung einerseits und der möglichst weitgehenden 
Gewährleistung der Freiheit des einzelnen Bürgers andererseits durch die Heraus
bildung von Fallgruppen aufzulösen und somit einen differenzierten Umgang mit 
der Strafverfolgung von Insolvenzdelikten ermöglichen. De lege ferenda sollen 
zudem Überlegungen angestellt werden, wie eine gesetzliche Ausgestaltung für 
eine Übermittlungsbefugnis der Insolvenzgerichte an die Staatsanwaltschaften 
aussehen könnte. 

Die Arbeit ist in vier Kapitel unterteilt:

Im 1. Kapitel werden die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Übermitt
lung personenbezogener Daten aus Insolvenzverfahren dargestellt. Die Darstel
lung erfolgt insbesondere im Lichte des Grundrechts auf informationelle Selbst
bestimmung. Aufgrund der für die Thematik hohen Bedeutung des Grundrechts 
wird zunächst ein kurzer Überblick über die Entwicklung des Rechts in der da
tenschutzrechtlichen Literatur gegeben, bevor die bundesverfassungsgericht
liche Ausgestaltung im Volkszählungsurteil12 dargelegt wird. Als Ausgangspunkt 
für die weiteren Ausführungen in dieser Arbeit werden die abstrakten Feststel
lungen sodann konkret auf die vorliegende Frage der Übermittlung personenbe
zogener Daten zwischen Insolvenzgerichten und Staatsanwaltschaften angewen
det und so die verfassungsrechtlichen Anforderungen herausgearbeitet.

Im 2. Kapitel wird ein Überblick darüber gegeben, in welchen Fällen die 
Staatsanwaltschaften durch die MiZiMitteilungen aus Insolvenzverfahren be
nachrichtigt werden. Hierzu werden zunächst die Regelungen der §§  12 ff.  
EGGVG, die aufgrund der Vorgaben des Volkszählungsurteils im Rahmen des 
Justizmitteilungsgesetzes erlassen wurden, kurz erläutert. Diese bilden die ge
setzliche Grundlage der MiZiMitteilungen. Die Verwaltungsanordnung der Mi
ZiMitteilungen wird im Anschluss einer kritischen Analyse, insbesondere unter 
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten, unterzogen.

Das 3. Kapitel, welches eines der beiden Hauptkapitel darstellt, widmet sich 
der Zulässigkeit des staatsanwaltschaftlichen Ersuchens um Aktenbeiziehung. 
Aufgrund des im Volkszählungsurteil vorgegebenen Erfordernisses einer ein
fachgesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung werden die bestehenden Übermittlungsvor
schriften in den einzelnen Gesetzen auf ihre Tauglichkeit überprüft. Die Ermitt
lungsgeneralklausel des §  161 Abs.  1 S.  1 StPO stellt hierbei den Schwerpunkt 
der Untersuchung dar. Das Tätigwerden auf Grundlage dieser Vorschrift setzt 

12 BVerfGE 65, 1.
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insbesondere das Vorliegen eines strafprozessualen Anfangsverdachts voraus. Im 
Fokus der Bearbeitung steht in diesem Teil die Identifizierung der Vorausset
zungen, unter denen in den Fällen der MiZiMitteilung ein solcher Anfangsver
dacht gegeben ist. Angesichts einer in der einschlägigen Literatur stark vertre
tenen Auffassung, die Beiziehung der Insolvenzakten diene den Staatsanwalt
schaften zur Verdachtsschöpfung im Rahmen sog. Vorermittlungen, wird der 
Überprüfung dieser Ansicht im Anschluss Raum gewährt. Basierend auf den er
arbeiteten Ergebnissen wird sodann ein eigener Lösungsansatz entwickelt. Die
ser besteht zum einen aus der Herausarbeitung zulässiger Informationsquellen, 
deren Zugriff nicht mit einem Eingriff in das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung verbunden ist. Zum anderen werden Fallgruppen entwickelt, 
in denen – entweder bereits aufgrund der MiZiMitteilung oder aufgrund weite
rer hinzutretender Anhaltspunkte – ein Anfangsverdacht begründet wird. 

Im 4. Kapitel, dem zweiten Hauptkapitel, wird die spiegelbildliche Übermitt
lungsrichtung betrachtet und nach der gesetzlichen Grundlage der Akteneinsichts
gewährung durch die Insolvenzgerichte gefragt. Die bestehenden Übermittlungs
vorschriften werden daraufhin untersucht, ob sie – gegebenenfalls analog – auf 
diese Fragestellung anwendbar sind. Ausgehend von den dort erarbeiteten Ergeb
nissen werden Überlegungen zur gesetzlichen Gestaltung einer Übermittlungs
befugnis angestellt. Diese münden in einem konkreten Gesetzesvorschlag.

Abschließend soll darauf hingewiesen sein, dass Kenntnisse der insolvenz
rechtlichen Grundlagen in dieser Arbeit weitgehend vorausgesetzt werden. Le
diglich, wo es zum Verständnis der Argumentation erforderlich ist, nähere Aus
führungen zum Insolvenzverfahren oder zum materiellen Insolvenzrecht zu ma
chen, geschieht dies in Form eines knappen Exkurses.





1. Kapitel

Verfassungsrechtliche Anforderungen an  
die Übermittlung personenbezogener Daten  

aus Insolvenzverfahren

A. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung  
als verfassungsrechtlicher Ausgangspunkt

I. Anfänge des Datenschutzes

Versteht man den Datenschutz richtigerweise als den angemessenen Umgang mit 
Informationen, so beginnt seine Geschichte nicht erst mit der Mikrozensus-Ent-
scheidung des BVerfG aus dem Jahr 19691 oder dem Hessischen Datenschutz
gesetz von 1970. Vielmehr ist Datenschutz schon lange Gegenstand einer positiv
rechtlichen Regelung.2 Zwar durften staatliche Institutionen vor der Erfindung 
des Computers im Grundsatz frei über die Daten des Bürgers verfügen.3 Jedoch 
gab es zu jeder Zeit Bestimmungen, die den staatlichen Zugriff auf Informatio
nen des Bürgers begrenzten.4 Beispielhaft zu nennen sind etwa die gesetzliche 
Ausgestaltung der besonderen Geheimnisse bestimmter Amtsträger sowie das 
Steuer und Fernmeldegeheimnis.5 

Die rasante Entwicklung der Informations und Kommunikationstechnik, die 
zum ersten Male Daten im heutigen Begriffsverständnis hervorbrachte, verhalf 
der Problematik ab den sechziger Jahren des 20.  Jahrhunderts zu einer prominen
ten Stellung in der öffentlichen Diskussion. Begrifflich war nun erstmals von 
„Datenschutz“ die Rede.6 Angestoßen und beeinflusst wurde die juristische De
batte in Deutschland vor allem durch die USamerikanische Pionierarbeit auf 

1 BVerfGE 27, 1.
2 Bull Informationelle Selbstbestimmung, 22.
3 Ehmann AcP 188 (1988), 230, 237 bezeichnet dies als „Informationsfreiheit“.
4 Für Nachweise bis zum Jahre 1600 vgl. Lewinski, in: Arndt et al., 48. Assistententagung 

Öfftl. Recht, 196 ff.
5 Lewinski, in: Arndt et al., 48. Assistententagung Öfftl. Recht, 196, 208. Hierzu eingehend 

auch Rienen Frühformen des Datenschutzes.
6 Lewinski, in: Arndt et al., 48. Assistententagung Öfftl. Recht, 196, 197.
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diesem Gebiet. Die von Ruprecht Kamlah7 angestellte Analyse des amerikani
schen Diskurses führte die Gefahren und Rechtsprobleme der elektronischen 
 Datenverarbeitung auch der deutschen Öffentlichkeit vor Augen.8 Die automa
tische Datenverarbeitung versprach aufgrund der ihr innewohnenden Schnellig
keit der Weitergabe von Informationen eine qualitative Veränderung und Stei
gerung der behördlichen Effizienz bei der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung.9 
Die Möglichkeit, auf Daten unabhängig von ihrem Aufbewahrungsort direkt 
zugreifen zu können, potenzierte die Dimension der Weitergabegeschwindig
keit.10 Gepaart mit der Fähigkeit von Computersystemen, mit großer Genauig
keit zu arbeiten und potentiell unbegrenzte Speicherungs und Kombinations
möglichkeiten zu bieten, unterschied sich die Informationsverarbeitung der Ver
waltung nunmehr grundlegend von derjenigen vor Einführung der EDVSysteme.11 
Diese Entwicklung wurde als „Revolution des staatlichen Handelns“12 wahrge
nommen.

In Reaktion auf eine solche „Revolution“ konstituierte das BVerfG in den Fol
gejahren in einer Reihe von Entscheidungen einen Schutzanspruch des einzelnen 
Bürgers gegen die stetig anwachsende staatliche Datenerhebung. Bereits seit 
dem Elfes-Urteil13 des BVerfG war anerkannt, dass Art.  2 Abs.  1 GG das Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit im Sinne einer allgemeinen Handlungs
freiheit gewährleistet.14 Art.  2 Abs.  1 GG sichert somit vorbehaltlich vorrangiger 
Spezialgrundrechte in einer umfassenden, subjektivrechtlichen Freiheitsgaran
tie den Schutz jeglichen Handelns und Unterlassens.15 Darüber hinaus unterstell
te das BVerfG einen Teilbereich dieses Grundrechts einem besonderen Schutz: 
Es entwickelte unter Einbeziehung der Menschenwürdegarantie aus Art.  1 Abs.  1 
GG das Allgemeine Persönlichkeitsrecht.16 Hiervon umfasst werden seither Ver
haltensweisen, die in besonderem Zusammenhang mit der Würde des Menschen 
stehen und daher eines verstärkten Schutzes bedürfen.17 

Das BVerfG wandte das Allgemeine Persönlichkeitsrecht auch auf die staat
liche Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten an, die nicht vom 

7 Kamlah Right of Privacy.
8 Steinmüller et al. BTDrs VI/3826, 37.
9 Steinmüller et al. BTDrs VI/3826, 38.
10 Steinmüller et al. BTDrs VI/3826, 38.
11 Steinmüller et al. BTDrs VI/3826, 38.
12 Steinmüller et al. BTDrs VI/3826, 38.
13 BVerfGE 6, 32.
14 Jarass NJW 1989, 857.
15 BVerfGE 80, 137, 152 ff.; 91, 338; Maunz/Dürig/Di Fabio GG Art.  2 Rn  12.
16 Explizit in BVerfGE 54, 148.
17 Jarass NJW 1989, 857.
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Konsens des Bürgers gedeckt sind.18 In seiner Mikozensus-Entscheidung19 rekur
rierte es auf die Menschenwürdegarantie aus Art.  1 Abs.  1 GG, mit der es nicht 
zu vereinbaren wäre, wenn der Staat den Bürger zwangsweise in seiner ganzen 
Persönlichkeit registrieren und katalogisieren dürfte. 20 Nur wenige Monate spä
ter entschied das BVerfG, dass die Übersendung von Ehescheidungsakten an ver
fahrensunbeteiligte Dritte das Persönlichkeitsrecht der Ehegatten aus Art.  2 
Abs.  1 i. V. m. Art.  1 Abs.  1 GG berühre und deshalb nur bei Einhaltung des Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatzes gerechtfertigt sei.21 Auch stellte es fest, dass sich 
der verfassungsrechtliche Schutz des Grundrechts bei im Rahmen einer ärztli
chen Behandlung gesammelten Informationen auch auf ärztliche Notizen über 
den Gesundheitszustand des Patienten erstrecke. Deshalb sei das allgemeine Per
sönlichkeitsrecht auch im Rahmen einer strafprozessualen Beschlagnahme der 
ärztlichen Krankenakten zu beachten.22 Eine strenge Beachtung des Übermaß
verbotes ordnete das BVerfG auch hinsichtlich der Beschlagnahme von Klien
tenakten einer Drogenberatungsstelle an, durch die ebenfalls in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht der Patienten eingegriffen werde.23 Aus den angeführten 
Entscheidungen kristallisierte sich die Überzeugung des BVerfG heraus, dass 
staatliche Stellen persönliche Daten zulässigerweise nur erheben und verwenden 
dürfen, sofern im Rahmen einer strengen Abwägung das Interesse des Staates an 
diesen Daten das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen überwiegt und der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingehalten wird.24

Mit der Einführung des Bundesdatenschutzgesetzes im Jahre 1977 brach auch 
der Gesetzgeber schließlich endgültig mit der Tradition des staatlichen Allzu
gangs zu Informationen und machte einen ersten großen Schritt in Richtung In
formationsverbot.25 Erstmals ordnete eine bundesweite gesetzliche Regelung an, 
dass personenbezogene Daten vor Missbrauch bei ihrer Speicherung, Übermitt
lung, Veränderung und Löschung zu schützen sind, um der Beeinträchtigung 
schutzwürdiger Belange des Betroffenen entgegenzuwirken (§  1 BDSG26). Je
doch führte die Dynamik der technischen Entwicklung der Datenverarbeitungs 
und Kommunikationstechnologie schon bald dazu, dass die Regelungen des 
BDSG 1977 im Hinblick auf den aktuellen Stand der Technik überholt waren und 

18 Golembiewski Mitteilungen durch die Justiz, 28.
19 BVerfGE 27, 1.
20 BVerfGE 27, 1, 6.
21 BVerfGE 27, 344, 352.
22 BVerfGE 32, 373, 380.
23 BVerfGE 44, 353, 372 f.
24 Golembiewski Mitteilungen durch die Justiz, 29.
25 Sutschet RDV 2000, 107, 108.
26 In der Fassung von 1977.
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damit den Schutz personenbezogener Daten nicht mehr effektiv gewährleisten 
konnten.27

II. Die Entwicklung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung  
in der Literatur

In den 1970er Jahren nahmen einige Bundesländer, wie beispielsweise Nordrhein 
Westfalen, ein Grundrecht auf Datenschutz als neues Grundrecht in ihre Landes
verfassungen auf.28 Ein solches Vorgehen wurde auch für das Grundgesetz disku
tiert. Parallel fand jedoch eine über ein Jahrzehnt andauernde, zunächst wenig 
beachtete wissenschaftliche Diskussion einiger Datenschutzrechtler statt. Diese 
präferierten eine Verankerung des Datenschutzes im bereits bestehenden Grund
rechtekatalog. Im Jahre 1983 schlug schließlich das BVerfG im sog. Volkszäh-
lungsurteil29 den von ihnen vorgezeichneten Weg ein und entwickelte das Grund
recht auf informationelle Selbstbestimmungsfreiheit aus Art.  2 Abs.  1 i. V. m. 
Art.  1 Abs.  1 GG. Der Entscheidung wohnte aufgrund der fehlenden Prominenz 
der bis dato geführten Diskussion durchaus ein Überraschungsmoment inne.30  
So stellte der damalige Präsident des BVerfG und Vorsitzender des zuständigen 
Ersten Senats, Ernst Benda, das in diesem „Jahrhunderturteil“31 neu geschaffene 
Grundrecht denn auch später als kreative dogmatische Neuentwicklung der 
Karls ruher Verfassungsrichter dar.32 Tatsächlich aber basierten die Urteilserwä
gungen in weiten Teilen auf den Erkenntnissen der langjährigen Datenschutz
diskussion. 

1. Ausgangspunkt der Entwicklung

Bereits im Gesetzgebungsprozess zum BDSG war eine verfassungsrechtliche 
Verankerung des Rechts auf Datenschutz thematisiert worden. Im Vorfeld des 
Gesetzesentwurfes vergab die Bundesregierung an die von Wilhelm Steinmüller 
gebildete „Arbeitsgemeinschaft Datenschutz“ den Auftrag, ein Gutachten über 
die Grundfragen des Datenschutzes zu erstellen, in dem auch Stellung zu einer 

27 Kloepfer, in: Verhandlungen des 62. DJT, Bd I D 66.
28 Art.  4 Abs.  2 LV NW wurde durch Änderungsgesetz vom 19.12.1978 (GV NW Nr.  75 

vom 22.12.1978, 632) mit folgendem Wortlaut eingefügt: „Jeder hat Anspruch auf Schutz sei
ner personenbezogenen Daten. Eingriffe sind nur im überwiegenden Interesse der Allgemein
heit auf Grund eines Gesetzes zulässig.“

29 BVerfGE 65, 1.
30 Rogall GA 1985, 1, 11 bezeichnet die Wirkung der Entscheidung als „mittleres Erdbeben“.
31 Steinmüller RDV 2007, 158, 161.
32 Benda DuD 1984, 86, 87.
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